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Beteiligung an der BayKIT e.G. (Bayerische Kommunale IT-Einkaufsgenossenschaft)
hier: Beitrittsbeschluss

Bei der Digitalisierung von Schulen stellt der weiterhin hohe Bedarf an diverser IT-
Ausstattung die kommunalen Träger, so auch die Stadt Bayreuth, vor große
Herausforderungen. Die Stadt Bayreuth als Sachaufwandsträger investierte in den
vergangenen Jahren allein im Zuge des Förderprogramms DigitalPakt Schule rd. 5,3
Mio. € (Fördersumme 4,5 Mio. €), um eine zeitgemäße und pädagogisch sinnvolle IT-
und Medienausstattung sowie Netzwerkinfrastruktur an ihren 23 Schulen sicherzustellen.

Die Ausschreibung der Beschaffungen ist in der Regel sehr aufwändig und
kostenintensiv. Vor allem größere Anschaffungen die den EU-Schwellenwert
überschreiten sind durch den Ausschreibungsprozess komplex und langwierig.

Am 24. Januar 2024 wurde unter der Federführung der AKDB (Anstalt für Kommunale
Datenverarbeitung in Bayern) die „Bayerische Kommunale IT-Einkaufsgenossenschaft
e.G (BayKIT e.G.) gegründet. Die aktuelle Mitgliederliste der BayKIT umfasst dabei u. a.
die Städte Nürnberg, Fürth und Coburg sowie die Landkreise Bayreuth, Kulmbach, Hof,
Ansbach und Bamberg um nur einige Beispiele zu nennen. Ziel der Genossenschaft ist
es, die kommunalen IT-Beschaffungen der Mitglieder - zunächst mit Fokus auf den
Schulbereich- effizienter zu gestalten und zu vereinfachen. Die Einkaufsgenossenschaft
schreibt dabei als sog. Beschaffungsstelle (§ 120 Abs. 4 GWB) im Zuge von zentralen
Vergabeverfahren verschiedene IT-Ausstattung für ihre Mitglieder aus und schließt
Rahmenvereinbarungen mit Lieferanten ab.

Das Vorhaben wurde vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und
Integration (StMI) auf Vereinbarkeit mit den vergaberechtlichen Vorschriften aufsichtlich
geprüft und als rechtlich zulässig beurteilt.

Die Kosten für die Mitgliedschaft in der Einkaufsgenossenschaft BayKIT e.G. sind dabei
relativ gering. Neben einer einmaligen Einlage (1.000 €) ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag
von 400 € zu entrichten. Eine Nachschusspflicht besteht nicht.
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Durch diese Initiative werden Kommunen im Bereich der Beschaffung unterstützt, da sich
Genossenschaftsmitglieder komplexe, zeitaufwändige und auch teure Vergabeverfahren
ersparen und diese Aufgabe an die BayKIT abgeben. Zudem können durch die
Bündelung der Nachfrage vieler Mitglieder günstigere Konditionen erzielt werden als das
bei der getrennten Beschaffung der einzelnen Kommunen möglich ist.

Die Verwaltung sieht in der Mitgliedschaft bei der BayKIT e.G. eine gute Möglichkeit, IT-
Ausstattung für Schulen wirtschaftlich, kostengünstig und vergleichsweise schnell zu
beschaffen und den Verwaltungsaufwand bei Ausschreibungsverfahren zu reduzieren
und ggf. den Aufwand für externe Dienstleister einzusparen. Aus diesen Gründen hat
sich die Verwaltung entschieden, der BayKIT beizutreten. Die Mitgliedschaft besteht seit
Juli 2024.

Mittlerweile können über die BayKIT Notebooks, Apple-, Windows- und Android-Tablets
mit Zubehör, Beamer, interaktive Whiteboards, Serverkomponenten, PCs und E-Screens
bezogen werden. Es besteht keine Pflicht zur Abnahme von Mindestmengen. Erste
Erfahrungen mit Beschaffungen über BayKIT sind positiv und werden von den Schulen
sehr gut angenommen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat festgestellt, dass ein formeller Beitrittsbeschluss für
eine Mitgliedschaft notwendig ist, dieser ist somit nachzuholen.

Finanzielle Auswirkungen (auch mittelbar)
nein ja X

falls ja:

einmalig: 1.000

(Erwerb Genossenschaftsanteil)

€

laufend: (insbesondere Folgekosten)

Jährlich: 400 € (Mitgliedsbeitrag)

Kostenvorteil:

 Günstigere Einkaufskonditionen

 Geringere Ausgaben für externe

Dienstleister
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht der Verwaltung und stimmt der

Mitgliedschaft der Stadt Bayreuth an der BayKIT e.G. (Bayerische Kommunale IT-

Einkaufsgenossenschaft e.G.) zu.

Auswirkungen auf Klimaschutz oder Anpassung an den Klimawandel
I. Das Vorhaben hat eine Auswirkung
auf den Klimaschutz oder auf die
Anpassung an den Klimawandel:

II. Wenn, ja negativ: Bestehen
klimafreundlichere Handlungsoptionen?

Ja, positiv Ja
Ja, negativ Nein

X Nein, keine Auswirkung
III. Begründung (obligat) und ggf. klimafreundlichere Handlungsoptionen:


